
Beitragsordnung nach § 12 der Satzung 

Bayerischer Heilbäder-Verbandes e. V. 

gültig ab 1. Januar 2014 
 
 
 

§ 1 

 
Der jährliche Beitrag für Mitglieder nach § 3 Absatz 1 der Satzung berechnet sich wie 
folgt: 
 
a) 1.750 Euro Grundbeitrag je Mitglied 
b) 0,016 Euro je Übernachtung nach Angaben des Bayerischen Landesamtes 

für Statistik und Datenverarbeitung 
c) Beitragshöchstsatz: 21.500 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Beitrag für Mitglieder nach § 3 Absatz 2 der Satzung berechnet sich aus den 
Umsätzen von Kurmitteln 
 
bis 2,5 Millionen Euro Umsatz  510 Euro Mitgliedsbeitrag 
 

bis 5,0 Millionen Euro Umsatz   1.025 Euro Mitgliedsbeitrag 
 

bis 7,5 Millionen Euro Umsatz  1.535 Euro Mitgliedsbeitrag 
 

bis 10,0 Millionen Euro Umsatz  2.045 Euro Mitgliedsbeitrag 
 

bis 12,5 Millionen Euro Umsatz  2.560 Euro Mitgliedsbeitrag 
 

ab 12,5 Millionen Euro Umsatz  3.070 Euro Mitgliedsbeitrag 
 
 
 

§ 3 

 
Der Mitgliedsbeitrag ist nach § 12 Absatz 1 der Satzung im ersten Vierteljahr des 
laufenden Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. 
 
 
 

§ 4 

 
Bei Härtefällen entscheidet der Vorstand im Sinne einer gemeinsamen Lösung. 
 
 
 

§ 5 

 
Die Beitragsordnung gilt bis auf Widerruf. 


